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Titel: 
 
2. Änderung der Gebührensatzung für die Kita Regenbogen und die Kinder in Berliner 
Kindertagesstätten 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 2. Änderungssatzung zur Satzung der 
Stadt Luckenwalde über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von 
Kindertagesbetreuung vom 29.06.2021 gemäß Anlage 1. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkung: ja 
  
Gesamt  Produktkonto 
   
-ersparnis 2023 ja  468,60 € 36500.527144 
   
   
Auswirkung Folgejahre: ja  Ersparnis 

1.405,80 €/Jahr 
36500.527144 

   
   
Bestätigung Kämmerei: 
 

  
   
  Veröffentlichungspflichtig 
   
   
Bürgermeisterin  Amtsleitung 
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Erläuterung/Begründung: 
 
Die gegenwärtige Steigerung der Lebensmittelpreise hat direkten Einfluss auf die Kosten für 
die Herstellung der Gemeinschaftsverpflegung. Die Kostensteigerung spiegelt sich auch im 
Verbrauchspreisindex wieder, der wesentliche Grundlage der Berechnung der häuslichen 
Ersparnis ist. Die Kostensteigerung hat Auswirkungen auf die durch die Stadt zu tragende 
Kompensation.  
 
Die tägliche häusliche Ersparnis liegt nach Mitteilung der LUBA gGmbh im I. Quartal 2023 
bei 3,17 € (Anlage 3). Daraus ergibt sich eine monatliche Pauschale von 63,40 51,20 € 
[geändert am 03.07.2023] (bisher 43,20 €) für die Mittagsverpflegung, die durch die 
Sorgeberechtigten zu tragen ist. 
 
Die LUBA gGmbH teilte der Stadt Luckenwalde im Schreiben vom 28.03.2023 mit, dass die 
Preise für die Versorgung zum 01.08.2023 angehoben werden. Der Preis für die 
Mittagsversorgung steigt auf 4,25 € (bisher 3,95 €).  
 
Die Differenz zwischen Preis des Versorgungsunternehmens und der häuslichen Ersparnis 
trägt die Stadt Luckenwalde. Dieser liegt bei 1,08 € (bisher 1,79 €) pro Tag und Kind.  
 
Die kostenmäßige Auswirkung für die Folgejahre basiert auf der Annahme, dass die LUBA 
gGmbh keine weitere Erhöhung der Preise vornimmt. Sofern eine erneute Preiserhöhung 
durchgeführt werden muss, wird sich auch der finanzielle Anteil in den Folgejahren erhöhen.  
 
 
Anlage: 
 
 
 
 
Anlage 1 - 2. Änderungssatzung (ungültig) 
Anlage 1 (NEUFASSUNG) - 2- Änderungssatzung de Gebührensatzung für die Kita 
Regenbogen 
Anlage 2 - Lesefassung 2. Änderungssatzung 
Anlage 3 - Berechnung häusliche Ersparnis 2023 
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